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Protokoll-Nr.: 210

Übedührung der Massnahme zum Schutz der Schweizer Börseninfra

struktur in das FinfraG

Mit Schreiben vom 17. November 2021 haben Sie die Kantonsregierungen in eingangs er-

wähnter Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern mit

der Uberführung der Schutzmassnahmen in das Finanzmarktinfrastrukturgesetz einverstan-

den ist und der Gesetzesvorlage zustimmt.

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Reto ýyss
Regieruñgsrat
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